
21 Probleme, 21 Lösungen:  

Gute EU-Politik für Menschen und UnternehmenNEUE ZEITEN
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Vorwort 
Arbeitgeberpräsident

Seit der Wahl zum Europäischen Parlament im Jahr 
2019 hat sich die Welt radikal verändert: Europa 
ist an vielen Stellen neu herausgefordert – von in-
nen und von außen. Mitten in Europa führt Russland 
einen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit tiefgrei
fenden Konsequenzen für Energiepreise und Wert
schöpfungsketten. Die EU verliert gegenüber anderen 
Wirtschaftsblöcken an Wettbewerbsfähigkeit. Hinzu 
kommen Herausforderungen wie die irreguläre Migra
tion und der Klimawandel.   

In diesem Umfeld brauchen wir eine funktionsfähige 
EU mit einfacheren Entscheidungswegen, einer star
ken Wirtschaft und einem stärkeren Fokus auf die gro
ßen Aufgaben der europäischen Zukunft.

Wir werden uns in der kommenden Legislatur bis 2029 
kein „business as usual“ leisten können. Wir brauchen 
einen Kurswechsel für eine bessere EU. Die strategi-
sche Wettbewerbsfähigkeit Europas muss dabei un-
ser Leitgedanke sein. Dafür müssen wir die Stärken 
der EU wiederbeleben: den Binnenmarkt und unser ge
meinschaftliches Agieren in der Welt. 

Dafür braucht die EU einen neuen Realitätssinn für 
die Regeln der Wirtschaft und für die europäische 
Sozialpolitik: Ohne wettbewerbsfähige Unternehmen 
gibt es keine guten Arbeitsplätze, keine stabilen So
zialsysteme und keine notwendigen Investitionen in 
den Strukturwandel. Der EU-Bürokratieabbau muss 
endlich in den Betrieben ankommen. Statt kleinteili
ger Regulierung müssen wir echte Fortschrittspolitik 
betreiben.

Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Deutschland 
setzen sich bei den Wahlen zum Europäischen Parla
ment für proeuropäische Kräfte ein. Wir wollen die 
Zukunft Europas konstruktiv mitgestalten und neh-
men unsere besondere Rolle als Sozialpartner wahr.

An die neu gewählten Abgeordneten appellieren wir: 
Arbeiten Sie mit uns an einem Europa, das seine stra
tegische Wettbewerbsfähigkeit stärkt, den Fachkräfte
mangel bewältigt, den Binnenmarkt durch funktionie
rende Arbeitsmobilität vollendet und konkrete Resultate 
durch bessere Entscheidungswege liefert.

Mit unserer Vision eines starken und wettbewerbs
fähigen Europas schlagen wir dafür konkrete Lösun
gen in 21 Bereichen vor. 

Lassen Sie uns gemeinsam an guten europäischen 
Lösungen für neue Zeiten arbeiten!

Ihr 
Dr. Rainer Dulger 

Ein Kurswechsel für eine bessere EU

#WirtschaftFürEuropa
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Kernforderungenen:
für die EU-Legislaturperiode 2024 – 2029

Ein funktionierender Binnenmarkt: Komplexität bei 
 Arbeits mobilität  reduzieren und Flexibilität ermöglichen

 ● Europäische einheitliche digitale Entsendemeldung einführen 
und Melde und Dokumentationspflichten abbauen

 ● Klare Informationen zu Entsendung mehrsprachig zur Verfügung 
stellen

 ● Kurze dienstliche Normalfälle von der A1Pflicht  ausnehmen
 ● Sozialversicherungsregeln für grenzüberschreitendes mobiles 
 Arbeiten vereinfachen

 ● Informationsbereitstellung der EUArbeitsbehörde (ELA) 
 ausbauen

Fachkräfte für Europa: Talente gewinnen 
und  Zukunftskompetenzen sichern

 ● Europäisches Gründervisum schaffen
 ● Interessierte Arbeitskräfte durch „EUTalentpool“  
besser erreichen

 ● Blaue Karte EU ehrgeizig umsetzen
 ● Gezielte europäische Empfehlungen für Erwerbs und 
 Ausbildungsmigration einbringen

 ● Anerkennung von Qualifikationen europaweit vereinfachen
 ● Europäische Strategie für unternehmerische Kompetenzen 
 ausarbeiten

Zukunft Europas: Mehr Wettbewerbsfähigkeit durchsetzen  
und mit effektiven Werkzeugen gestalten

 ● „One in, one out“ und „Think small first“ bei  allen EUInitiativen 
einhalten

 ● Folgenabschätzungen auf alle Schritte des 
 EUGesetzgebungsvorhabens anwenden

 ● Wettbewerbsfähigkeitscheck für alle  EUGesetzgebungs vorhaben 
einführen

 ● Delegierte Rechtsakte besser kontrollieren
 ● TrilogVerfahren transparenter gestalten und  Dokumente 
 zugänglich machen

Strategische Wettbewerbsfähigkeit: Bürokratischen Burn-out 
verhindern und Modernisierungsbremsen abbauen

 ● Berichtspflichten legislativ abbauen und verständlich gestalten
 ● Lieferkettenrichtlinie überarbeiten und den Binnenmarkt intakt 
halten

 ● KIPotenzial vollständig ausschöpfen und nicht durch 
 EUGesetzgebung behindern

 ● Arbeitszeitrichtlinie zeitgemäß umsetzen und mittelfristig 
 anpassen

 ● EUHaushaltsregeln verbindlich einhalten und Haushaltsrisiken 
 vorbeugen
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Ziel: 
Wir wollen eine Europäische Union, die die großen Heraus-

forderungen mit den richtigen politischen Mitteln angeht 

und eine solide Grundlage für den Standort Europa schafft.

Zukunft Europas: 

Mehr Wettbewerbsfähigkeit durchsetzen und mit effektiven 

Werkzeugen gestalten



5 BDA NEUE ZEITEN – EIN KURSWECHSEL FÜR EINE BESSERE EU

Das „One in, one out“Prinzip soll sicher stellen, 
dass das Belastungsniveau für  Bürger und 
Wirtschaft durch  Bürokratie nicht  höher wird: 
Wenn durch neue  Regulierung neue Belastun
gen eingeführt werden, müssen diese an an
derer Stelle  abgebaut werden.

1 EU-Bürokratie bremsen:  
Einheitliches „One in, one out“ etablieren 

 ● Bürokratieabbau politisch priorisieren: 
Das „One in, one out“Prinzip muss für 
alle EU-Politikbereiche verankert wer
den,  Ausnahmen vom Anwendungsbereich 
 sollten möglichst eng gefasst werden.

 ● Notwendige Ergänzungen einführen: Zu
dem sollte immer das „Once only“-Prinzip 
gelten und digitale Werkzeuge die Einhal
tung notwendiger Formalien unterstützen.

 ● Koordinierung in der EU stärken:  
In fast jedem EUMitgliedstaat  existieren 
 verschiedene Initiativen zum Bürokratie
abbau; die Mitgliedstaaten müssen 
 besser mit den europäischen  Institutionen 
zusammen arbeiten.

 ● Nationalen und europäischen 
 Bürokratieabbau einheitlich denken: bei
spielsweise durch die EUweit einheitliche 
 Berechnung des Erfüllungsaufwands.

 ● Ergebnismonitoring sicherstellen:  
Bürokratische Entlastungen mit Blick auf 
EUGesetzgebung müssen tatsächlich in der 
betrieblichen Realität ankommen.

Die Einführung des „One in, one out“-Prinzips 
geht nur schleppend voran – 2022 wurde das 
Prinzip bei nur 52 von 102 Gesetzgebungs
vorschlägen angewendet, in nur 30 davon 
wurde Potenzial für Einsparungen gefunden.  

 ● Langsames Vorgehen, abweichender 
 Ansatz: Bisher wurde das Prinzip trotz 
 politischer Versprechungen immer noch 
nicht vollständig angewendet, manche 
Bereiche wie Soziales sogar im Vorhinein 
 ausgenommen.

 ● In der betrieblichen Realität kaum wahr-
nehmbar: Die durch EUGesetzgebung aus
gelösten bürokratischen Belastungen neh-
men zu – trotz anderslautender  politischer 
Ankündigungen.Bei 45% aller 

Folgenabschätzungen 
im Jahr 2022 

wurden die Kosten 
von „One in, one out“ 

mangelhaft 
ermittelt.

 
 

 

BEISPIEL PROBLEM LÖSUNG



BDA NEUE ZEITEN – EIN KURSWECHSEL FÜR EINE BESSERE EU66 BDA NEUE ZEITEN – EIN KURSWECHSEL FÜR EINE BESSERE EU

Die tatsächlichen, kombinierten Auswir-
kungen von Gesetzgebungsvorschlägen auf 
 EUEbene werden kaum geprüft –  diese 
 können völlig anders sein als die beabsichtig
ten  Folgen.

 ● Fehlende Gesamtbetrachtung: Die 
 kumulierten Auswirkungen mehrerer Ge
setze werden häufig nicht einmal in benach
barten Politikbereichen abgeschätzt oder 
bemessen, was zu umfassenden bürokrati-
schen Vorgaben  paralleler Gesetzgebungs
akte führt.

 ● Neue Änderungsvorschläge: Folgen
abschätzung findet nur zu Beginn des 
 Gesetzgebungsprozesses statt, im Gesetz
gebungsverfahren werden aber später teils 
massive Änderungen vorgeschlagen, deren 
Folgen völlig unklar bleiben.

 ● Bekanntes Problem: Der EUAusschuss für 
Regulierungskontrolle äußert am häufigsten 
Bedenken gegen die mangelnde Prüfung 
von Auswirkungen auf Wirtschaft, Soziales 
und die Wettbewerbsfähigkeit.

Mehrere EU-Gesetzgebungsakte werden 
 unabhängig voneinander vorbereitet  
und verabschiedet.

2 Strategische Wettbewerbsfähigkeit:  
Auswirkung von EUGesetzgebung vorab abschätzen

 ● Folgenabschätzung zum 
 Standard verfahren machen: Sie soll 
ohne Ausnahmen auf alle Kommissions-
vorschläge  angewendet werden sowie auf 
maßgebliche Änderungen im Gesetzge
bungsverfahren von Rat und Parlament.

 ● Qualitätsvorgaben strikt einhalten: 
 Folgenabschätzungen müssen immer 
 empirisch und quantitativ belegt sein.

 ● Wettbewerbsfähigkeitscheck für alle 
 künftigen EU-Gesetzgebungen einführen: 
Alle Folgenabschätzungen sollten Auswir
kungen auf Wettbewerbsfähigkeit konkreter 
abschätzen und insbesondere kumulative 
Auswirkungen ähnlicher  Gesetzgebung be
rücksichtigen.

 ● Den neuen Fokus auf Wettbewerbs-
fähigkeit ernst nehmen: Den Vorschlägen 
des unabhängigen EU-Ausschusses für 
 Regulierungskontrolle muss stärker Folge 
geleistet werden.

 
 

 

34%
der ersten 

Folgenabschätzungen
 im Jahr 2022 waren 

mangelhaft.

BEISPIEL PROBLEM LÖSUNG
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 ● Neuer Mindset für Gesetzgebung: Das 
„Think small first“-Prinzip muss konse
quent angewandt, eine angemessene 
 KMU-Beteiligung durch längere Konsultati
onsfristen sichergestellt und Rückmeldungen 
von KMUOrganisationen umfassend berück
sichtigt werden. 

 ● Vertragsrechtliche Grenzen respektieren: 
Die EUInstitutionen müssen sicherstellen, 
dass die EUSozialgesetzgebung KMU nicht 
behindert – wie im Art. 153 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der EU festgelegt. 

 ● KMU-Test strikt einhalten: Bei der Folgen
abschätzung müssen die Auswirkungen auf 
KMU belastbar geprüft werden; dies soll die 
laufenden Kosten und die einmaligen An
passungskosten beinhalten, indirekte Aus
wirkungen berücksichtigen und zwischen 
verschiedenen Größenklassen von KMU un
terscheiden.

 ● Institutionelle Änderungen nutzen: Der neue 
EUKMUBotschafter muss schnellstmöglich 
sein Amt antreten und sämtliche KMUrele
vanten Dossiers in allen Dienststellen der EU
Kommission koordinieren. Der EU-KMU-Bot-
schafter soll als ordentliches Mitglied des 
Ausschusses für Regulierungskontrolle mit 
Stimmrechten berufen werden. Reine Konsul
tationsrechte reichen nicht aus.

Die fehlende  Mittelstandsperspektive 
im  Gesetzgebungsprozess führt oft zu 
 unerwarteten Konsequenzen für KMU.

 ● Indirekte Betroffenheit: KMU werden häu
fig indirekt durch Gesetzgebung getroffen, 
auch wenn sie selbst nicht Gegenstand der 
Gesetzgebung sind.

 ● Kundenverhältnisse als Rechtfertigung: 
Beispielsweise unterliegen KMU indirekten 
Nachweispflichten aufgrund Zulieferverhält
nissen aus der Nachhaltigkeitsberichterstat
tungsrichtlinie (CSRD), Taxonomieverord
nung und Lieferkettenrichtlinie.

 ● Folgen für Wettbewerbsfähigkeit: Die zu
sätzliche Belastung führt in den KMU zur 
Verknappung der personellen Ressourcen 
für Innovation, Forschung und Produktion.

Ein Familienbetrieb mit 80  Beschäftigten 
ist Zulieferer von Waren und  Dienstleistungen 
eines grenzüberschreitend tätigen 
 DAX Unternehmens.

KMU zuerst:  
EUGesetzgebung muss Mittelstand vorrangig einbeziehen3

85 Mio.

64,4 % aller 
Beschäftigten 

in der EU
(2023)

24 Mio.

99,8 % aller 
Unternehmen 

in der EU
(2023)

Beschäftigte

KMU

BEISPIEL PROBLEM LÖSUNG
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 ● Ansatz hinterfragen: Die EUInstitutionen 
sollen bereits im ursprünglichen Gesetzge-
bungsverfahren genauer überlegen, in wel
chen Bereichen eine Ermächtigung zu dele
gierten Rechtsakten notwendig ist.

 ● Kontrollfunktion stärker wahrnehmen: Par
lament und Rat müssen bewusst und öfter 
die Ermächtigung der Kommission widerru-
fen oder dürfen sie erst gar nicht erlassen.

 ● Bewusstes Vorgehen: Zudem müs
sen  Parlament und Rat häufiger einen 
 delegierten Rechtsakt ablehnen, wenn 
 Zweifel  bestehen, ob der Vorschlag 
nur nicht wesentliche Teile berührt.

 ● Auswirkungen vorab prüfen: Auch delegier
te Rechtsakte müssen einer Folgenabschät-
zung unterzogen werden.

Die Anzahl delegierter Rechtsakte steigt kon
tinuierlich, komplexe politische Entscheidun-
gen werden dadurch immer häufiger ohne ver-
lässliche demokratische Kontrolle getroffen. 

 ● Veränderter Fokus: Delegierte  Rechtsakte 
sollten eigentlich technischer Natur sein, 
betreffen in den letzten Jahren aber auch 
andere Bereiche.

 ● Theoretische Selbstbeschränkung: Die 
Kommission darf nur nicht wesentliche Teile 
der Gesetzgebung im Nachgang erlassen, 
beurteilt diesen Schritt aber allein.

 ● Mangelnde Kontrolle: Die Gesetzgebungs-
institutionen können den Kommissionsvor
schlag nur ablehnen oder annehmen, aber 
nicht mehr inhaltlich anpassen.

 ● Keine Vorabprüfung: Die wenigsten de
legierten Rechtsakte werden einer Folgen-
abschätzung unterzogen.

Ausführliche Details der EU-Gesetzgebung 
(„delegierte Rechtsakte“) werden in getrenn-
ten Verfahren außerhalb des regulären Ge
setzgebungsprozesses mit nur beschränkter 
demokratischer Kontrolle im Europäischen 
Parlament oder im Rat der EU formuliert.

4 Demokratische Kontrolle der delegierten EU-Rechtsakte erhöhen: 
Kompetenz an CoGesetzgeber zurückführen
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 ● Informationen veröffentlichen: Die Öffent
lichkeit muss über laufende Trilog-Verhand-
lungen und -ergebnisse informiert werden, 
insbesondere durch Zugang zum sogenann
ten Vierspaltendokument, Tagesordnungen 
und Protokolle sowie durch die verzöge
rungsfreie Veröffentlichung der Verhand
lungsergebnisse.

 ● Zugang zu Dokumenten sicherstellen: Die 
veraltete EU-Verordnung (EG) 1049/2001 
über den Zugang der Öffentlichkeit zu Doku
menten sollte überarbeitet und in Einklang 
mit neuester EuGH-Rechtsprechung ge
bracht werden, auch für Dokumente außer
halb der Gesetzgebung.

Das Verfahren hinter geschlossenen Türen 
schließt Beobachter wie Sozialpartner kom
plett aus; ein Gesetzgebungsverfahren ohne 
breite Teilnahme der Öffentlichkeit führt kaum 
zu ausbalancierten Ergebnissen.

 ● Informationsausschluss: Selbst grundle-
gende Informationen zu TrilogSitzungen 
werden nicht veröffentlicht – oft ist nur das 
Datum verfügbar.

 ● Kein Zugang zu wichtigen Dokumenten: 
Viele relevante Dokumente zu Gesetzge
bungsverfahren werden nur zögerlich veröf-
fentlicht – oder manchmal gar nicht, wenn 
es nicht direkt die abgeschlossene Gesetz
gebung betrifft.

 ● Antrag auf Dokumentenzugang notwendig: 
Manche Dokumente sind nur nach explizi-
tem Antrag zugänglich – und selbst dann 
nicht in vollständiger Form.

Die EUInstitutionen einigen sich über die EU-
Gesetzgebung in informellen und im EURecht 
nicht geregelten Verfahren („Trilog“) unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit.

Transparenz der EU-Gesetzgebung erhöhen:  
Entscheidungen offen treffen, Zugang zu Dokumenten ermöglichen5
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Ziel: 
Wir wollen die strategische Wettbewerbsfähigkeit Europas 

 stärken und zukunftshemmende Bremsen lösen,  

um Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze und Resilienz  

langfristig sicherzustellen. 

Strategische Wettbewerbsfähigkeit:  

Bürokratischen Burn-out verhindern und 

 Modernisierungsbremsen abbauen
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 ● Berichtspflichten legislativ abbauen: 
 Künftige EUGesetzgebung muss die 
 Komplexität reduzieren und  bestehende 
Vorgaben vereinfachen; das Ziel der EU
Kommission, die Berichtspflichten um 
25 % zu reduzieren, muss mit  konkreten 
 Maßnahmen verwirklicht  werden.

 ● Betriebspraxis und KMU im Blick  behalten: 
Die Berichtspflichten  müssen einfach, 
 verständlich und leicht  umsetzbar sein; 
die Unternehmen  müssen sie ohne externe 
Dienstleister erfüllen können.

 ● Keine weitere Komplexitätsebene: Leitlinien 
oder FAQ müssen immer zweifelsfrei mit 
dem Rechtstext übereinstimmen und dürfen 
keine weitere Interpretationsstufe schaffen.

 ● EU-weit einheitliches Berichtsportal 
 schaffen: Die Nachhaltigkeitsberichtspflich
ten sollten erst mit der ESAP Einführung 
( European Single Access Point) umzusetzen 
sein, um doppelte Anpassungskosten zu 
vermeiden.

 ● Atempause einlegen: Umsetzungs-
fristen für Unternehmen verlängern, auch 
 aufgrund von bereits eingetretenen Verzö
gerungen der Gesetzgebungs prozesse.

Ein EU-Unternehmen mit 250  Beschäftigten 
bietet seine Waren und Dienstleistungen 
 innerhalb der EU an.

EU-Berichtspflichten:  
Unternehmerische Nachhaltigkeit durch Vereinfachung steigern6

Das Unternehmen steht vor großen 
 Schwierigkeiten wegen komplizierter, 
 unabgestimmter und unberechenbarer 
 Berichterstattungspflichten.

 ● Doppelungen und  Überschneidungen 
im Bereich sozialer Nachhaltigkeit: Laut 
 Entgelttransparenzrichtlinie muss das 
Unternehmen etwa zum inner betrieblichen 
geschlechtsspezifischen Lohngefälle be
richten; ähnliche Berichtsanforderungen 
gibt es in den Berichtsstandards der Nach-
haltigkeitsberichterstattungsrichtlinie.

 ● Überforderung der betrieblichen 
 Ressourcen und Kapazitäten:  
Die Umstellung der Berichtsprozesse auf 
die neuen Anforderungen ist schwierig 
und kostspielig, insbesondere für erst
mals berichtspflichtige Unter nehmen – 
viele Unternehmen müssen teure externe 
 Beratungen beauftragen.

 ● Mangelnde Klarheit und Rechtssicher-
heit: Die Unternehmen wissen nicht, 
wie sie die Einhaltung der vage formu
lierten sozialen Mindestschutznormen 
der  Taxonomie  prüfen und nachweisen 
 können.

BEISPIEL PROBLEM LÖSUNG
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Parallele Lieferkettenverpflichtungen:  
Überregulierung ist globaler Wettbewerbsnachteil 

 ● Die Lieferkettenrichtlinie überarbeiten: 
 rechtssichere und handhabbare Sorgfalts-
pflichten sowie eine überschaubarere 
 Auflistung von Schutzgütern einführen; auf 
einen tatsächlich kontrollierbaren Bereich 
der Lieferkette (direkte Zulieferer) fokussie
ren; ein Maximalmaß an EUweiter Harmoni-
sierung einführen; Schutz von KMU sicher
stellen.

 ● Gleiche Wettbewerbsbedingungen im Bin-
nenmarkt sicherstellen: Nationale Umset
zung darf in den entscheidenden Bereichen 
nicht über die europäischen Anforderun-
gen hinausgehen.

 ● Unternehmen nicht im Stich lassen: Bei der 
Zwangsarbeitsverordnung müssen die Mit
gliedstaaten die Unternehmen bei der Ent-
fernung der Produkte aus dem Binnenmarkt 
unterstützen, zusätzlich soll es eine Kom-
pensation für KMU geben.

Neue EU-Gesetzgebung verfolgt das gleiche 
Ziel mit ausufernden Vorgaben, die Lieferket
tenrichtlinie und die Zwangsarbeitsverordnung 
bilden neuartige Handelshemmnisse.

 ● Große Verwaltungsherausforderungen: 
 Insbesondere KMU, die indirekt als Teil von 
Lieferketten betroffen sind, haben keine 
Ressourcen für die rechtssichere Prüfung 
der umfassenden Sorgfaltspflichten.

 ● Überproportionale Belastung im weltwei-
ten Vergleich: Bürokratie, unklare und vage 
formulierte Pflichten sowie damit verbunde
ne Risiken bringen die Wettbewerbsfähig-
keit europäischer Unternehmen in Gefahr.

 ● Drohende fatale Folgen für den europäi-
schen Binnenmarkt: Unterschiedliche na
tionale Umsetzung der EURichtlinien kann 
dazu führen, dass Unternehmen in jedem 
Mitgliedstaat anderen Vorgaben unterlie
gen.

 ● Zusätzliche Belastungsebene: Laut der 
Zwangsarbeitsverordnung könnte das 
 Unternehmen dazu verpflichtet werden, sein 
Produkt vom kompletten Binnenmarkt zu 
entfernen, und die wirtschaftlichen Lasten 
hierfür tragen – insbesondere für KMU eine 
unverhältnismäßige Überforderung.

Ein Unternehmen muss oft viele umfassen
de Vorgaben zur Lieferkette aus paralleler 
EU- Gesetzgebung zum gleichen Gegenstand 
 erfüllen.

7
BEISPIEL PROBLEM LÖSUNG
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 ● Potenzial von KI europaweit voll 
 ausschöpfen: Innovation,  Wachstum, 
 Produktivität und die Schaffung 
von  Arbeitsplätzen mit einem klugen 
 Rechtsrahmen steigern.

 ● EU-Gesetzgebung dringend präzisieren: 
klare Leitlinien zur praktischen Umsetzung 
der zusätzlichen Filter bei der Risikoklassi
fizierung von HochrisikoKISystemen aus 
Annex III vorlegen; unbürokratische Bewer-
tung von Betreibern sicherstellen.

 ● Rechtssicher informieren:  Beratungsstellen 
für KI nutzende Unternehmen schaffen und 
in bestehende Angebote integrieren, die 
 klare Informationen zu den Pflichten und An
forderungen für Betreiber zur Verfügung 
stellen.

Der Arbeitgeber ist von den  Bestimmungen 
in der europäischen  KI-Verordnung abge-
schreckt und weiß nicht, wie der Einsatz des 
Systems im Unternehmen handhabbar gestal
tet werden könnte.

 ● Rechtliche Unsicherheit: Für viele Anwen
der ist unklar, ob ihr KISystem zum Einsatz 
im Personalwesen unter die Hochrisiko 
Klassifizierung der KIVerordnung fällt.

 ● Notwendige Beratung: Gerade KMU kön
nen einen rechtssicheren Umgang mit 
Hochrisiko-KI bei sich im Personalwesen 
ohne externe Hilfe kaum leisten.

 ● Folgen für den Binnenmarkt: Unsicherhei
ten bei der Einordnung in die Risikoklassen 
sowie bei den zusätzlichen Filterkriterien 
können Markteintrittsbarrieren erzeugen 
und Innovation hemmen.

Ein Unternehmen möchte in der Personal-
abteilung ein KI-System zur Erleichterung der 
Bewerbungsprozesse einführen.

Digitalisierung in der Arbeitswelt:  
Regulierung künstlicher Intelligenz klug gestalten8

79 %
der Start-ups befürchten, 

dass durch die 
KI-Verordnung die 

Wettbewerbsfähigkeit 
von europäischen 

KI-Start-ups sinken 
wird. 50 %

der Start-ups glauben, 
dass die KI-Verordnung 

die KI-Innovation in 
Europa hemmen 

wird.

16 %

erwägen eine Einstellung 
der KI-Entwicklung 

oder eine Verlagerung in Länder 
außerhalb der EU.

BEISPIEL PROBLEM LÖSUNG
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 ● Nationale Modernisierung mit euro-
päischen Empfehlungen vorantreiben: 
Im ersten Schritt sollte eine Anpassung 
des  nationalen Umsetzungsgesetzes 
im  Rahmen des Europäischen Semesters 
oder bei der Überarbeitung des nationa
len  Aufbau und Resilienzplans durch die 
 EUKommission vorangebracht werden.

 ● Zu besserer Flexibilität in Tarifverträgen er-
mutigen: Die EUInstitutionen sollen die Mit
gliedstaaten dazu bewegen, den Spielraum 
für Tarifverhandlungen zu erweitern, um 
die zulässigen Ausnahmen für eine moder
ne Arbeitswelt zu realisieren.

 ● Die EU-Arbeitszeitrichtlinie überarbeiten: 
Mittelfristig soll eine passgenaue Revision 
eingeleitet werden, um mehr Rechtssicher-
heit zu schaffen – insbesondere eine Klar
stellung in Art. 17 Abs. 1, dass die Mitglied
staaten Abweichungen auch für Mitarbeiter 
in Vertrauensarbeitszeit sowie für mobiles 
Arbeiten erlauben können.

Die Arbeitszeitrichtlinie orientiert sich an 
 althergebrachten Arbeitszeitmodellen und 
 fixen Arbeitsorten.

 ● Hindernis für moderne Arbeitsgestaltung: 
Starre Vorschriften verhindern die Vortei-
le digitaler Arbeitsformen und eine besse-
re Vereinbarkeit mit dem Privatleben – bei
spielsweise ist ein Arbeitsbeginn um 8 Uhr 
morgens nicht erlaubt, wenn am Vorabend 
um 22 Uhr auch nur eine einzige EMail ab
gesendet wurde.

 ● Flexibilität der Richtlinie nicht vollständig 
ausgeschöpft: Die Mitgliedstaaten können 
erlauben, Ausnahmen von bestimmten Vor
schriften wie zu täglichen Ruhezeiten mittels  
Tarifverträgen einzuführen – davon wurde 
in Deutschland bisher kaum Gebrauch ge-
macht.

 ● Zusätzliche Komplexität durch Rechtspre-
chung: Die vielen EuGHUrteile zu Details 
der Arbeitszeitrichtlinie können Teile der be
stehenden nationalen Vorschriften oder Ta
rifverträge nichtig machen und zu Rechts-
unsicherheiten führen.

Ein Unternehmen möchte seinen Beschäftigten 
flexibles Arbeiten zu verschiedenen Zeiten 
ermöglichen, um die Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben zu vereinfachen.

Modernes Arbeitszeitrecht:  
Zugunsten neuer Arbeitswelt flexibilisieren9

BEISPIEL PROBLEM LÖSUNG
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 ● Verbindliche Regeln strikt einhalten: 
 Haushaltskonsolidierung darf in einer Wirt
schafts und Währungsunion keine Verhand-
lungssache sein, die Maastricht-Kriterien 
müssen weiter gelten.

 ● Motivierenden Ansatz überlegen: Statt 
Sanktionen bei Nichteinhaltung sollten 
 positive Anreize geschaffen werden, wenn 
Staatsschulden schneller zurückgezahlt wer
den – etwa die frühzeitigere Zahlung aus 
Mitteln des Kohäsionsfonds, um die Mitglied
staaten bei ihren Investitions bemühungen 
zu unterstützen.

 ● Haushaltsrisiken vorbeugen:  nationale 
Haushaltspolitik im Vorfeld durch das 
 Europäische Semester stärker überwa-
chen, Sozialpartner insbesondere bei der 
Identifizierung von sinnvollen Investitionen 
enger beteiligen.

Die Entwicklung des Gesamtschuldenstands 
hat unausweichliche Auswirkungen auf die 
 nationale Haushaltspolitik und die Stabilität der 
Eurozone.

 ● Notwendige langfristige Flexibilität: Der 
Abbau von Haushaltsdefiziten und die 
 Verringerung des Gesamtschuldenstands 
sind unabdingbar für langfristige fiskalische 
Spielräume für kommende Generationen. 

 ● Schleppende Neuausrichtung: Die 
 Kosten durch den grünen und  digitalen 
Strukturwandel erfordern verstärkte 
 Reformanstrengungen und eine zukunfts-
orientierte Ausrichtung der nationalen 
 Haushaltspolitik.

 ● Gefahr der unterschiedlichen Hand-
habung innerhalb der Wirtschafts- und 
Währungsunion: Die neu  vereinbarten 
EUHaushaltsregeln beinhalten eine 
Schulden tragfähigkeitsanalyse für jeden 
Mitgliedstaat, die als Grundlage für den 
 jeweiligen nationalen Schuldenabbauplan 
dienen soll.

Ende 2022 betrug der öffentliche Schulden-
stand in der Eurozone 90,9 % im Verhältnis 
zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), eine erhebli
che Abweichung von der 60%Vorgabe.

Nachhaltige Haushaltspolitik:  
Grundlagen für Wettbewerbsfähigkeit durch stabile Finanzen sichern10
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Ziel:  
Wir wollen einen starken und attraktiven europäischen 

 Binnenmarkt, in dem Arbeitnehmer reibungslos europaweit 

arbeiten können.

Ein funktionierender Binnenmarkt:  

Komplexität bei Arbeitsmobilität reduzieren und Flexibilität 

 ermöglichen
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 ● Komplexität im Binnenmarkt reduzieren: 
Die anzugebenden Informationen und 
 Dokumentationspflichten müssen deutlich 
verschlankt und vereinheitlicht werden, so
wohl im Dialog mit den Mitgliedstaaten und 
im Rahmen von SMET (EUTaskForce zur 
Durchsetzung des Binnenmarkts) als auch 
durch eine legislative Revision der Durch
setzungsrichtlinie.

 ● Missbrauch verhindern: Für ausgewählte 
Sektoren sollte es weiterhin möglich sein, 
weiter gehende Vorschriften einzuführen.

 ● Die Einhaltung der Meldepflichten verein-
fachen: EU-weit einheitliches digitales Mel-
desystem („eDeclaration“) statt 27 nationaler 
Systeme dringend einführen.

 ● Meldeverfahren neu denken: Einreichen der 
Dokumente auch in anderen Sprachen als 
nur in der nationalen Amtssprache ermögli
chen – auch die Meldung mehrerer Perso-
nen in einem Schritt und das Speichern von 
Daten für mögliche spätere Entsendungen 
müssen möglich sein.

 ● Legislative Trennung abschaffen: Die ent-
senderechtlichen Meldepflichten und sozi
alversicherungsrechtliche Beantragung einer 
A1-Bescheinigung sollen in einem Verfah-
ren zusammengeführt werden.

In allen EUZielstaaten sind  komplizierte 
 bürokratische Vorarbeiten und arbeits
rechtliche Entsendeformalitäten nötig, 
die  voneinander abweichen.

 ● Getrennte Einzelsysteme: Das Unterneh
men muss eine Entsendemeldung mit 
 detaillierten Angaben über das nationale 
 System des Zielstaats einreichen – oft ein
zeln für jeden entsandten Mitarbeiter.

 ● Komplexität aus nationaler Umsetzung: 
 Viele Mitgliedstaaten haben darüber hinaus 
im nationalen Alleingang zusätzliche, teils 
unverhältnismäßige Angaben eingeführt.

 ● Weitreichende Dokumentationspflich-
ten: Das Unternehmen muss verschiedene 
 Dokumente einreichen – und dies oft nur 
in der Amtssprache des Zielstaats. 

 ● Zusätzliche Nachweise: In einigen Mitglied
staaten müssen noch weitere Dokumente 
vorgelegt werden, beispielsweise Gesund
heitsnachweise.

Ein Unternehmen entsendet Mitarbeiter in 
mehrere EU-Mitgliedstaaten, um kurze Projek
te beim Kunden abzuschließen.

Vorübergehende Beschäftigung im EU-Ausland:  
27 Entsendeformalitäten vereinheitlichen11

5,5 Mio.
Entsendungen

1,8 Mio.
Entsandte
im Jahr 2020 

in der EU

im Jahr 2020 
in der EU

BEISPIEL PROBLEM LÖSUNG
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 ● Erleichterungen für alle Normalfälle 
 einführen: In der laufenden  legislativen Re-
vision muss eine Ausnahme von der Pflicht 
zur Beantragung einer A1Bescheinigung 
für alle Dienst- und  Geschäftsreisen ohne 
Dienstleistungsbezug sowie alle kurzzeiti-
gen oder kurzfristigen Entsendungen mit 
Dienstleistungsbezug geschaffen werden.

 ● Missbrauch verhindern: Definierte sekto-
rale Sonderregeln sollen erhalten bleiben, 
etwa im Baugewerbe.

 ● Vereinfachung und Digitalisierung schnell 
voranbringen: Eine elektronische  Kopie 
des A1-Antrags soll ausreichend sein; 
ein einfach zu handhabender, digitaler 
 Europäischer Sozialversicherungsausweis 
(ESSPass) muss mittelfristig das bürokrati
sche A1Verfahren ersetzen.

Bei einer vorübergehenden Tätigkeit in  einem 
anderen EU-Mitgliedstaat (Entsendung oder 
Dienstreise) muss das  geltende Sozialversi-
cherungsrecht mittels einer  A1-Bescheinigung 
nachgewiesen werden.

 ● Unverhältnismäßiges Verfahren: Der 
 Aufwand für die Beantragung und Aus
stellung der A1Bescheinigung steht bei 
einer  kurzfristigen oder kurzzeitigen Ent-
sendung oder bei Einsätzen ohne Dienst-
leistungserbringung in keinem Verhältnis 
zur geplanten Aktivität.

 ● Hohe Risiken: Es drohen empfindliche Geld-
bußen bei fehlender A1Bescheinigung in 
einigen EUMitgliedstaaten, auch wenn kein 
Missbrauch vorliegt (zum Beispiel Frankreich 
und Österreich).

 ● Zusätzliche Unsicherheit: unklare 
 Rechtslage durch die nach wie vor nicht ab-
geschlossene Revision der Verordnungen 
zur Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit (Verordnung EG/883/2004 und 
EG/987/2009).

Ein Unternehmen entsendet Mitarbeiter in 
einen anderen EU-Mitgliedstaat zu einer 
 Tagung im Rahmen einer Dienstreise oder zur 
dringenden Erbringung einer Dienst leistung 
bei einem Kunden.

Problemfall A1-Bescheinigung:  
Prozesse verschlanken und Bürokratie abbauen12
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 ● Kurzfristige Rechtssicherheit schaffen: Die 
Rahmenvereinbarung muss dringend in eu-
ropäisches Recht umgesetzt werden.

 ● Klare Lösung mittel- und langfristig 
 etablieren: Eine eigenständige Koordi-
nierungsregel für das grenzüberschrei
tende mobile Arbeiten sollte im Zuge der 
laufenden Revision in die Verordnung 
EG/883/2004 aufgenommen werden.

 ● Flexibilität erhöhen: mobiles  Arbeiten min-
destens für Grenzgänger mit  Erstwohnsitz 
im angrenzenden EUAusland flexibler er
möglichen.

Das Unternehmen und die  betroffenen Mit
arbeiter sind in der  gewünschten  Flexibilität 
wegen des  EU-Sozialversicherungsrechts 
 beschränkt.

 ● Benachteiligung von Beschäftigten: 
 Beschäftigte mit Wohnsitz und  Arbeitsort 
im selben Mitgliedstaat können ohne 
 Einschränkungen mobil arbeiten,  während 
Beschäftigte mit Wohnsitz in einem  anderen 
Mitgliedstaat (Grenzgänger) nur teils mo
bil arbeiten können – andernfalls müssten 
sie in das Sozialversicherungssystem ihres 
Wohnstaats wechseln.

 ● Probleme bei langfristiger  „Workation“: 
Gleiches gilt für Beschäftigte, die 
 regelmäßig oder für einen längeren Zeit-
raum aus dem Ausland arbeiten wollen.

 ● Unsicherer Rechtsrahmen: Ausnahmege-
nehmigungen wie die neue Rahmenverein
barung sind rechtlich keine sichere Option, 
da nicht alle Mitgliedstaaten die Vereinba
rung unterschrieben haben und die Unter
zeichnerstaaten aus der Rahmenvereinba
rung jederzeit aussteigen können.

Ein Unternehmen möchte seinen  Mitarbeitern 
eine längere „Workation“ im Ausland oder 
 seinen im Ausland lebenden Mitarbeitern 
(Grenzgängern) mobiles  Arbeiten erlauben.

Grenzüberschreitend mobil arbeiten:  
Mehr Flexibilität im EUSozialversicherungsrecht ermöglichen13

1,7 Mio.
Grenzgänger in Europa 

Davon arbeiten 55 % 
in Deutschland, 

der Schweiz 
oder Luxemburg.

BEISPIEL PROBLEM LÖSUNG
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 ● Komplizierte Entsendung als Binnenmarkt-
problem erkennen: Schwierigkeiten auf 
 nationaler Ebene europäisch im Rahmen von 
SMET (EUTaskForce zur Durchsetzung des 
Binnenmarkts) lösen.

 ● Einheitliche Webseite bei EU-Arbeits-
behörde (ELA) schaffen: professionell 
mit Checklisten, klaren Anleitungen und 
 Kontaktmöglichkeiten (ELAHelpdesk) ge
stalten.

 ● Einhaltung der Rechtsvorschriften er-
möglichen: Zugang zu einschlägigen In
formationen vereinfachen; Informationen 
mehrsprachig oder zumindest in Englisch 
bereitstellen.

 ● Mit Änderungen Schritt halten: Die 
einschlägigen Informationen müssen 
 regelmäßig aktualisiert werden.

Der Arbeitgeber muss wegen des EU
Rechts herausfinden, welche Entlohnung 
für  einen vergleichbaren Arbeitnehmer bei 
 allgemeinverbindlichen Tarifverträgen oder 
kraft Gesetzes im Zielland gilt, sowie  einen 
Günstigkeitsvergleich der Arbeits und 
 Beschäftigungsbedingungen durchführen.

 ● Korrekte Lohnermittlung äußerst komplex: 
Insbesondere die Einordnung der Tätigkei-
ten in die richtigen Tarifverträge und die 
Übersicht über Zuschläge ist für das Unter
nehmen kaum möglich.

 ● Zusätzliche Hindernisse: Informationen zu 
den einzuhaltenden Bestimmungen wer
den auf der nationalen Webseite oft nur in 
der Landessprache veröffentlicht; das Un
ternehmen muss die komplexen Informatio-
nen in einer fremden Sprache auswerten.

 ● Drohende Risiken: Unternehmen haften für 
die Einhaltung der Bestimmungen; fehler-
hafte oder unvollständige Informationen 
auf den nationalen, offiziellen Webseiten wir
ken sich lediglich strafmildernd aus.

Ein Unternehmen entsendet einen  Mitarbeiter 
für gewisse Zeit in einen  anderen EUMitglied
staat, um einen Auftrag beim  Kunden auszu
führen.

Mitarbeiterentsendung in EU-Mitgliedstaaten:  
Hilfsmittel zur Verfügung stellen14

Anteil der Entsendemeldungen 
nach Dauer, Jahr 2020 

32 %13 %

5 %
6 %

19 %
25 %

über 18 Monate

zwischen 12 und 18 Monate

zwischen 6 und 12 Monate

zwischen 1 und 6 Monate

8 Tage bis 1 Monat

weniger als 8 Tage
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 ● Zentrale Anlaufstelle für Informationen 
schaffen: Die EU-Arbeitsbehörde (ELA) 
muss eine Schlüsselfunktion wahrnehmen 
und eine zentrale unionsweite Website als 
einheitliches Zugangstor einrichten.

 ● Koordinierung stärken: Die ELA soll die Mit
gliedstaaten bei der Genauigkeit und Voll-
ständigkeit nationaler Informationsquellen 
unterstützen; zudem soll sie die Mitglied
staaten bewegen, Informationen mindes-
tens in englischer Sprache, möglichst aber 
in allen EU-Amtssprachen bereitzustellen.

 ● Rat für nationale Ebene bieten: Zudem soll 
sie Unterstützung anbieten, nationale Inter-
netportale nach einem einheitlichen Muster 
aufzubauen.

 ● Die Rolle der ELA schärfen: Es sollte ein 
ELA-Helpdesk eingerichtet werden, an den 
sich Unternehmen, Beschäftigte und Be
hörden mit Fragen zum geltenden EURecht 
und nach weiter gehenden Informationen 
über die nationalen Vorschriften wenden 
können; zudem soll eine SOLVIT-Stelle zur 
Problemlösung bei der ELA für Entsende-
fälle etabliert werden.

 ● Offizielles Mandat der ELA konkretisieren: 
Mit Blick auf Informationsbereitstellung 
müssen die Kompetenzen der ELA gestärkt 
werden. 

Ein Unternehmen möchte sich vor der 
 Entsendung von Mitarbeitern ins  EU-Ausland 
über Auflagen und Rahmen bedingungen in
formieren, um rechtskonform zu handeln.

Europäische Arbeitsbehörde (ELA):  
Zum Dienstleister für unkomplizierte EUArbeitsmobilität weiterentwickeln15

Für das Unternehmen ist der bürokratische 
Aufwand für die Ermittlung von Rechtsgrund
lagen im EUAusland hoch und komplex, es 
gibt keine zentrale Informationsquelle.

 ● Keine Hilfe für ausländische Unternehmen: 
Die verfügbaren nationalen Informationen 
sind oft lückenhaft.

 ● Zusätzliche Schwierigkeiten: Hinzu kom
men sprachliche Barrieren bei der Recher
che nach den einzuhaltenden Vorschriften.

berufstätig

81 %

leben in 
Deutschland, 

Spanien
oder Italien.

57 %
hatten einen
Hochschul-
abschluss.

32 %
kamen aus 
Rumänien, 

12 % aus Polen
 10 % aus Italien.

27 % aller
EU-Arbeitskräfte

3,9%

10,2 Mio. 
mobile EU-Bürger 
(2021), davon:
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Ziel: 
Wir wollen die besten Voraussetzungen für Erwerbs-

migration nach Europa schaffen und die Zukunfts-

kompetenzen für einen starken Standort Europa sichern.

Fachkräfte für Europa: 

Talente gewinnen und Zukunftskompetenzen sichern
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 ● Die Mitgliedstaaten zu Reformen bewe-
gen: Die EUKommission sollte eine ehrgei-
zige nationale Umsetzung der Blaue-Karte-
Richtlinie fordern, einschließlich erweiterter 
Möglichkeiten für Berufseinsteiger und be
ruflich qualifizierte Fachkräfte.

 ● Europäische Empfehlungen für nationale 
Ebene machen: Die EUKommission muss 
im Rahmen des Europäischen Semesters für 
Deutschland empfehlen, Verwaltungsver-
fahren und Kommunikationswege transpa
renter und kundenorientierter zu gestalten, 
zu vereinfachen und zu digitalisieren,  lange 
Wartezeiten für Visumstermine deutlich zu 
reduzieren, Visumsunterlagen zu verein
heitlichen, Kontaktstellen für Arbeitgeber 
einzurichten, Unterlagen auf Englisch zu ak
zeptieren sowie einheitliche Anwendungs-
prozesse sicherzustellen.

 ● EU-Rechtsrahmen gezielt weiterentwi-
ckeln: Die EU-Familienzusammenführungs-
richtlinie sollte modernisiert werden – ins
besondere sollen die Anforderungen und 
die Prüfung eines Antrags vereinfacht und 
kürzere Fristen eingeführt werden. Die neue 
Richtlinie über langfristig aufenthaltsberech
tigte Drittstaatsangehörige muss endlich 
 verabschiedet werden.

Der Arbeitgeber und die zukünftige Arbeitneh
merin betreten einen Bürokratiedschungel mit 
komplexen, langwierigen Verwaltungsverfah-
ren, die für viele Unternehmen und Betroffene 
kaum zu bewältigen sind.

 ● Fehlende Koordinierung: Die beteiligten Be
hörden auf nationaler Ebene wenden das 
Recht uneinheitlich an.

 ● Lange Verfahren und Wartezeiten für 
 Termine bei Auslandsvertretungen und 
Ausländerbehörden: Die Wartezeit für einen 
Visumstermin liegt etwa in Albanien, Tunesi
en und in Nigeria bei einem Jahr, in Algerien 
bei 41 Wochen und in Jordanien bei drei Mo
naten.

 ● Keine Digitalisierungsfortschritte: Der Pro
zess geht mit aufwendigem postalischem 
Versand und persönlichem Einreichen von 
Dokumenten einher. Antragstellende und 
Arbeitgeber müssen hierfür verschiedene 
Behörden und Stellen aufsuchen – auch, um 
den Fortschritt ihres Antrags zu verfolgen.

 ● Fehlende Unterstützung: Es gibt keine zen-
trale Kontaktstelle, die Arbeitgeber bei 
möglichen Problemen unterstützt.

Ein Unternehmen möchte eine qualifizierte 
 Bewerberin aus einem Drittstaat einstellen.

Drittstaatsangehörige beschäftigen:  
Erwerbsmigration in die EU vereinfachen und beschleunigen16
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 ● Neue EU-Gesetzgebung vorschlagen: Eine 
neue „Blaue Karte EU“ für Start-up-Grün-
der könnte interessierten ausländischen 
Gründern oder Unternehmensnachfolgern 
einen legalen Weg mit einer langfristigen 
Bleibeperspektive durch die EU eröffnen.

 ● Visa-Rahmenbedingungen einfach ausge-
stalten: Die Dauer des Aufenthalts oder der 
Aufenthaltsstatus potenzieller Gründer darf 
kein Hindernis für Finanzierungen wie Dar
lehen oder Förderprogramme werden, die 
Einreichung von Businessplänen auf Eng
lisch muss möglich sein; auch Informationen, 
Anträge und Beratung sollten europaweit 
auf Englisch zur Verfügung stehen.

Vielen Mitgliedstaaten gelingt es aktuell 
noch nicht, außereuropäische Start-ups oder 
Gründerinnen und Gründer anzuziehen, 
 obwohl sich die StartupBranche insgesamt 
 dynamisch entwickelt.

 ● Keine rechtliche Grundlage: Ein europawei-
tes Visum zum Zweck der Unternehmens
gründung oder übernahme existiert derzeit 
nicht.

 ● Komplizierte Regime: Unterschiedliche na
tionale Einwanderungswege zur Ausübung 
einer selbstständigen Tätigkeit sorgen für ein 
unattraktives Innovationsklima.

 ● Aufklärungsbedarf: Es werden regelmäßig 
veraltete Dokumente oder gesetzlich nicht 
vorgesehene Anforderungen von den Be
hörden gefordert.

 ● Zusätzliche sprachliche Barriere:  Geforderte 
Businesspläne können meist nicht in engli
scher Sprache eingereicht werden.

Eine Drittstaatsangehörige möchte ein Unter-
nehmen als Nachfolgerin übernehmen oder 
ein Start-up in Europa gründen.

Innovation in Europa vorantreiben:  
Europäisches Gründervisum schaffen17

EU-VISUM

Gründerin
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 ● Größenvorteile nutzen: Der im Novem
ber 2023 vorgestellte Vorschlag für einen 
 EUTalentpool kann einen wichtigen Beitrag 
zur Attraktivität Europas für Fachkräfte 
leisten.

 ● Sich auf europäischen Mehrwert konzen-
trieren: Der EUTalentpool muss nationale 
Systeme sinnvoll ergänzen, für alle beteilig
ten Akteure einfach zu handhaben sein und 
Parallelstrukturen vermeiden.

 ● Richtigen Fokus setzen: Der EUTalentpool 
sollte grundsätzlich für alle Berufe geöffnet 
werden; länderspezifische Einschränkungen, 
die auf das jeweilige nationale Zuwande
rungsrecht abgestimmt sind, sollten möglich 
sein.

Es gibt für europäische Arbeitgeber derzeit 
keine gebündelte europaweite Möglichkeit 
oder IT-Infrastruktur, Bewerberinnen und Be
werber aus Drittstaaten anzuwerben oder zu 
sichten.

 ● Fehlende Sichtbarkeit nach außen: Europa
weit mangelt es an benutzerfreundlichen 
Tools, um den europäischen Arbeitsmarkt 
für Drittstaatsangehörige zu öffnen.

 ● Begrenzte Wahrnehmung von EU-Job-
perspektiven: So gibt es derzeit keine EU-
Stellenbörse, jedoch unzählige nationale.

 ● Keine einheitliche Informationsquelle: Wer 
heute als Bewerber die Möglichkeit der Ar
beitsaufnahme in der EU erkunden möchte, 
hat auf einen Blick keinen Zugriff auf das 
europaweite Angebot.

Ein Unternehmen möchte seine freien  Stellen 
für mögliche Interessierte in Drittstaaten 
sichtbar machen.

Matching von Arbeitgebern und Bewerbern: 
EUTalentpool europaweit nutzen18

TALENTPOOL
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 ● Finanzmittel in der EU und in den Mitglied-
staaten einsetzen: EU-Förderprogramme 
für die sprachliche Vorbereitung und büro
kratische Unterstützung von Jugendlichen in 
den Herkunftsländern bereitstellen.

 ● Europäische Empfehlungen für nationale 
Ebene machen: Die EUKommission sollte 
für Deutschland im Rahmen des Europäi
schen Semesters empfehlen, die sehr ho-
hen Anforderungen an Drittstaatsange
hörige für die Aufnahme einer beruflichen 
Erstausbildung zu verringern.

 ● Hürden abbauen: Die Mitgliedstaaten soll
ten dazu bewegt werden, sich auf das We
sentliche zu fokussieren und die Hürden für 
Aufenthaltstitel zur Aufnahme einer Berufs-
ausbildung zu senken, insbesondere bei 
Sprachanforderungen und Voraussetzun-
gen für den Erwerb des Aufenthaltstitels.

Viele Unternehmen stehen vor großen 
 Herausforderungen, wenn sie junge Men-
schen aus Europa oder aus einem Drittstaat 
in Ausbildung integrieren möchten.

 ● Summe vieler Schwierigkeiten: Bislang 
scheitert die Migration in die berufliche Erst
ausbildung zu oft an hohen bürokratischen 
Hürden, fehlenden Förderprogrammen, 
Kenntnissen über das nationale Ausbil-
dungssystem oder mangelnden Sprach-
kenntnissen.

Ein Unternehmen kann seine offenen 
 Ausbildungsplätze nicht vollständig mit 
 inländischen Bewerberinnen und Bewerbern 
besetzen. Es möchte jungen Menschen aus 
der EU oder Drittstaaten die Möglichkeit bie
ten, eine Berufsausbildung in Deutschland zu 
absolvieren. 

Berufsausbildung in der EU absolvieren:  
Zuwanderung in Ausbildung vereinfachen19

20
für die Ausbildungs-

platzsuche

für die betrieb-
liche Berufs-
ausbildung

33.880
Anzahl der ausgestellten 
Aufenthaltstitel (2022):

177.210
für das Studium
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 ● Prozess der Anerkennung vereinfachen: 
Es braucht verbesserte Informations und Be
ratungsangebote, digitale und insgesamt 
schlanke Anerkennungsverfahren sowie eine 
pragmatische Herangehensweise der zustän
digen Stellen.

 ● Europäische Strategie für die verbesserte 
 Anerkennung von ausländischen Qualifika-
tionen schaffen: Die EU soll eine umfassen
de Strategie für reglementierte und für nicht 
reglementierte Berufe vorlegen, in der die 
Transparenz über die Vergleichbarkeit von 
Qualifikationen hergestellt und der Europäi
sche Qualifikationsrahmen (EQR) als Trans
parenzinstrument konsequent genutzt wird; 
zudem sollte sie unkomplizierte Mobilität in-
nerhalb der EU sicherstellen.

 ● Europaweiten Ansatz überlegen: Die EU
Kommission muss mit den Mitgliedstaaten im 
Rahmen von SMET (EUTaskForce zur Durch
setzung des Binnenmarkts) eine europäische 
Lösung verfolgen; insbesondere bei nicht re
glementierten Berufen sollte eine  formale An-
erkennung von Qualifikationen nicht zwin-
gend sein.

 ● Kooperation zwischen den Mitglied-
staaten ausbauen: größeres Angebot 
an maßgeschneiderten Qualifizierungs-
bausteinen für reglementierte Berufe in 
den Mitgliedstaaten fördern.

Für die Beteiligten sind die komplexen Aner
kennungsverfahren ohne eine umfassende Be
ratung nur schwer zu bewältigen. Gleichzeitig 
entstehen lange Wartezeiten, bis Fachkräfte 
eine Beschäftigung aufnehmen können.

 ● Bürokratische Hindernisse: Die Hürden für 
die formale Anerkennung ausländischer Be
rufsqualifikationen sind sehr hoch und die 
Verfahren zeitaufwendig.

 ● Komplizierte Verfahren: Die Zuständigkei
ten sind auf eine Vielzahl von Stellen ver
teilt, zahlreiche Dokumente müssen über-
setzt und im Original eingereicht werden 
und oft sind langwierige Anpassungsqualifi-
kationen zu absolvieren.

Fachkräfte aus Drittstaaten müssen in vielen 
Fällen ihre im Ausland erworbenen Qualifikati-
onen anerkennen lassen, um eine Aufenthalts 
und Arbeitsgenehmigung zu erhalten. Insbe
sondere in reglementierten Berufen ist diese 
Anerkennung verpflichtend.

Ausländische Qualifikationen anerkennen:  
Anerkennung europaweit vereinfachen20
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 ● Unternehmertum frühzeitig fördern: 
 Unternehmertum in allen Studien- und 
Ausbildungsgängen europaweit stärken; 
Berufsberater sollten, wo sinnvoll, auch 
StartupInkubatoren einbeziehen.

 ● Koordinierung europaweit stärken: Be
stehende regionale und lokale Zentren für 
unternehmerische Fähigkeiten und Netz-
werke besser miteinander verbinden, um 
angehende Unternehmer und Startups zu 
unterstützen – dabei müssen stets Parallel
strukturen durch europäische Maßnahmen 
vermieden werden.

 ● Gezielte europäische Empfehlungen:  
Die EUKommission soll für alle Mitglied
staaten im Rahmen des Europäischen 
 Semesters empfehlen, digitale Grundkennt-
nisse zu fördern sowie die Vermittlung und 
den Erwerb fortgeschrittener digitaler 
 Fähigkeiten zu einer Priorität der Bildungs 
und Ausbildungssysteme zu machen und 
den Fortschritt regelmäßig überprüfen.

 ● Anstrengungen in der EU und in den Mit-
gliedstaaten fortführen: MINT-Fähigkei-
ten konsequent fördern und Geschlechter 
stereotype gezielt abbauen.

„Skills Mismatches“ innerhalb der EU ver
schärfen den Fachkräftemangel.

 ● Wenig Fokus auf Zukunftskompetenzen: 
Gerade unternehmerische und MINT-Kom-
petenzen werden häufig nicht ausreichend 
in den Bildungssystemen der Mitgliedstaa
ten vermittelt.

 ● Betriebliche Auswirkungen: Das Missver
hältnis zwischen Qualifikationsangebot und 
nachfrage hat negative Folgen für die Pro-
duktivität und die Wettbewerbsfähigkeit.

 ● Gesamtwirtschaftliche Folgen: Für die  
 Innovationskraft Europas hat dies insbe
sondere im internationalen Wettbewerb 
 negative  Effekte.

Ein Unternehmen möchte Fachkräfte anwer-
ben und hat Probleme, Beschäftigte mit den 
nötigen Kompetenzen zu finden.

Kompetenzen für die Zukunft sichern:  
Unternehmerische und digitale Kompetenzen europaweit stärken21

„Wie schwierig ist es für Ihr Unternehmen, 
Fachkräfte mit den richtigen Kompetenzen 
zu gewinnen?“

sehr
schwierig

mäßig
schwierig

etwas
schwierig

nicht
schwierig

10 %

9 %

nicht anwendbar

3 1

weiß nicht

52 %
26 %
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